
Es ist zumindest in linken Kreisen
unbestritten, däss mit dern <mit-
meinen> der Frauen in der Sprache
abzufahren ist, und dass alle männ- ,

lichen Ausdrttcke auch weiblich
wiedergegeben werden mtissen.

Besonclere Bedeutung ltat die
Verwenclung eincr prttzi"sen Spra-
che auch bei Arbeits- und Gesamt-
arbeitsverträgen. Hier steht ja
nicht der Stii oder das c<zwischen
den Zeilen> (das Mitgemeinte oder
Angedeutete) im Vordergrund,
sondern die genaue Festlegung von
Abmachungen. Ich habe nun eini-
ge Gesarntarbeitsverträge aus ver-
schiedenen Bereichen angeschaut:
Lediglich im Vertragsentwurf zwi-
schen VPOD und dem SAH wird
beirn Geltungsbereich definiert,
<dieser GAV regelt (...) des Perso-
nals nachfolgend auch Mitarbeiterl -
innen geflännt>>,, Das wird dann
auch im fianien Vertrag durchge-
zogen, Ich habe bloss drei Ausnah-
men gefunden. Im Art . 2 bleiben
die Bundesbeamten männlich. Im
Art. 9 (Bezahlter Urlaub): a) bei
Hochzeit des Mitarbeiters; c) bei
Tod des EhegattenlLebeisgä|anr-
ten.

Ifi OAV fttr die Baster Chertri-
sche Industrie werden im Ingress

gends bewusst vdrsucht, die weibli-
che Form zu integrieren, i

Eine Möglichlieit wäre nun, in
zwei Richtungen vorzugehen: Auf :

cler einen Seite, Begriffe zu ver- 
',

wenden, welche die rnännliche und
die weibliche Form enthalten, z,ß,
sdns Peruonnlu: Es int nicht einzlr.
$ehert, wilrurn tlicser Begriff nicht
brÖiter verwenclet wird. Diescr hat
zwür elrte einschr{lnkenclc Verwen-
dtrng, die aber bereits ziemlich weit
gehi- vom ..kaufmännischen und
technischen Personal> (in den rnei-
sten Verträgen), über das <.Perso-
ital des Bewachungsdienstes>
(GAV Chemie), zum "Reinigungs-personal> (GAV Chemie), bis zum
oFach- und Hilfspersonalr> (GAV
Buchbindergewerbe). Im Zusam-
rnenhang rnit der Person alvorsorge
wird irtr GAV der Kartonage-Indü-
strie der Begriff <.Personal" in einer
allgerneirlen Bedeutung benützt, 

,

In der Metallindustrie wird ja'üb-
licherweise (jedoch nicht irn Ver-'-
trag) von <Werkstattpersonal>r ge-
sprochen,- 

Es gibt abet noch hndere Mög- ,

lichkeiten : Das unpersönliche <Ar-
beitsverhältnisse>, Oie <Angestell- i

ten,r, in q{er Me hrznhl, clie *Releg-
schnft,r, die ..Beschllftigten>, dic

<Arbeitendeh>. Wenn aber die
Venvendung von männllcher und
weiblicher Forrn umfassenden Be-
griffcn nicht möglich ist. ocler un-

^ 
genau wiire, soll ruhig nusgeschrie-
ben werden: Arbeitnehmerin und
Arbeitnehmer etc, (Über das icleo-
loglsch Mitgemeinte im Begriff Ar'
beitnehrner nröchte ich mich hier
nicht auslassen.) Das braucht zwnr
rnehr Plutz 6 

"Mitarhciterinnenund Mitarbeitern .statt <iMitarbei-
ter/innen>> hat ganze 13 Zeichen
mehr -, ist abeieleganter und ge-
näuer.
" Es ist an der Zeit, dass dieso Dis-
lcussion geführt wird. In den Ge-
werkschaften könnten z. B. speziel-
le Arbeitsgruppen gebildet werden

. (die nicht nur aus Frauen bestehen
inüssen), welche die Sache in aller
Ruhe überlegpn und diskutieren.
Der Zeitdruck bei GAV'Abschlüs-
sen oder auch bei Redaktions-
schluss ist diesbezüglich ein
schlechter Ratgeber ( *lt <<Ratge-
bern ist keine Person gemeint, dar-
um lasse ich hier die männliche
Form). Bruno Bollinger

P.S. In alletr Verträgen wird bloss
cler Regriff c.4 rbeitgeher" verrven-
tlet.

die Mitarbeiterinnen und fr,litarbet-
ter festgehalten. Im Vertrag selbst
wird aber der Begriff Arbeitnehmer
in seiner maskulinen Form verwen-
det. Ausnnhme: Beim urlnub ftlr
die Niederkunft wird natrirlich voh
der Arbeitnehmerin gesprochen
(wnn bewcintl dasn die weibliche
Form auch existiert).

Im GAV .<für Arheitnehmer in'
den graphischen UnternehrReno
wird d"ie männliche Forrn bentitzt..
Im Art.'1 wird aber unterschieden:
,.(...) das, Arbeitsverhältnis zwi-
scheir Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer bis zum vollendeten 65, Al-
tersjahr ftir Arbeitnehmer UN.62.
Altörsjahr ftir Arbeitnehmerin-
reü>1. 

-Mehr 
als bloss sprachliche

Bedeutung hat wohl Parägraph 3
vdn Art .7 .: Fraaen sind als Arbett-
nehmerinnen im Sinne dieses GA!
den M ännern gleichgestellt. n

Überrascheäd ist,"dass ifi kei ngrrr
Vertrag wenigstens einmal festge-
halten wird, dass in der rnänrrlichen
Form die Frauen <rnitgemeint>
sind, im Sinne: <Der Vertrag gilt
für alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, im folgenden,Ar.
beitnOhrner' geftannt.>i Ausser irn,
bingnngs e rwtthRterl CtAV f,wi-
schön VPOD und SAI I wird nir-


